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RS OGH 1991/5/29 9ObA104/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1991

Norm

ABGB §879 AIIc

ABGB §1440 G

KautSchG §4

Rechtssatz

Der mit der Nichtigkeitssanktion verfolgte Zweck, dem Arbeitnehmer einen unbedingten Anspruch auf jederzeitige

Rückzahlung einer nach dem KautSchG unzulässigen Kaution zu gewähren, erfordert die Annahme eines

Aufrechnungsverbotes, da sonst die Nichtigkeitssanktion weitgehend vereitelt würde.
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